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Einleitung

Bei der alljährlichen Steuererklärung stellt 
sich immer wieder die Frage, welche Sonder-
ausgaben oder außergewöhnliche Belastun-
gen Berücksichtigung finden können. Diese 
privaten Ausgaben sind von den sogenann-
ten Werbungskosten, die im Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit stehen müssen, 
zu unterscheiden.
Diese Broschüre gibt einen Überblick darü-
ber, welche Aufwendungen als Sonderaus-
gaben berücksichtigt werden können und 
an welche Voraussetzung der Abzug im Ein-
zelnen gebunden ist. Eine wesentliche Rolle 
spielen dabei Vorsorgeaufwendungen, wie 
zum Beispiel für die Altersvorsorge.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die 
außergewöhnlichen Belastungen, die mit  
besonderen Lebensumständen wie Krank- 
heit, Pflege oder Behinderung, oder auch 

mit Unwetterschäden in Verbindung ste-
hen. Die Broschüre beantwortet hierzu häu-
fig gestellte Fragen und gibt einen Überblick 
über die aktuellen Vorschriften. Wesentliche 
Neuerungen dieser Ausgabe sind die geän-
derten bzw. angehobenen Pauschbeträge für 
Menschen mit Behinderungen, die behinde-
rungsbedingte Fahrtkostenpauschale und 
der geänderte Pflege-Pauschbetrag.

Für weitere Fragen stehen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Finanzämter zur 
Verfügung. Das Info-Telefon der Finanzäm-
ter ist unter 0351 7999 788811 von Montag 
bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am 
Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Unter 
www.smf.sachsen.de sind neben dieser 
Broschüre auch weitere Publikationen und 
nützliche Informationen rund um das The-
ma Steuern zu finden. 

1 Es gilt der Tarif für Anrufe in das deutsche Festnetz.

http://www.smf.sachsen.de
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Sonderausgaben sind private Ausgaben 
für bestimmte Kosten der Lebensführung, 
die vom Staat ausnahmsweise steuerlich  
begünstigt werden. Das Einkommensteuer- 
gesetz enthält eine abschließende Auf-
zählung der Sonderausgaben (§§ 10 ff. des  
Einkommensteuergesetzes).

Für Sonderausgaben gilt der Grundsatz, 
dass es sich bei den Aufwendungen nicht 
um Betriebsausgaben oder Werbungskos-
ten handeln darf.

Sonderausgaben sind in der Einkommen-
steuererklärung auf der „Anlage Sonderaus- 
gaben“ sowie in der „Anlage Vorsorgeaufwand“  
(Beiträge zur Altersvorsorge und sonstige 
Vorsorgeaufwendungen), „Anlage Kind“ und 
„Anlage AV“ („Riester-Rente“) zu erklären. 
Die bundeseinheitlichen Vordrucke samt An-
leitung zur Einkommensteuererklärung sind 
beim Finanzamt erhältlich bzw. stehen im 
Internet unter www.steuern.sachsen.de ➔ 

Vordrucke ➔ Bürger ➔ Formular-Manage-
ment-System der Bundesfinanzverwaltung 
oder unter www.formulare-bfinv.de zum 
Download zur Verfügung.

Abzugsberechtigt ist derjenige, der zur 
Zahlung verpflichtet ist und die entspre-
chenden Aufwendungen auch selbst ent-
richtet.

Abzugszeitpunkt ist das Kalenderjahr, in 
dem die Sonderausgaben geleistet werden.

Die Abzugshöhe bestimmt sich grundsätz-
lich nach den tatsächlichen Zahlungen in-
nerhalb eines Kalenderjahres abzüglich der 
im gleichen Kalenderjahr erstatteten oder 
gutgeschriebenen Beträge der gleichen Art 
(z. B. erstattete Kirchensteuer, rückvergüte-
te Versicherungsbeiträge).

Im Folgenden werden einzelne Sonderaus-
gaben, die häufig vorkommen, vorgestellt:

1. Sonderausgaben

1.1 Was sind Sonderausgaben?

1.2 Vorsorgeaufwendungen

Als Vorsorgeaufwendungen können Ausga-
ben für die Altersvorsorge (z. B. Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung ➔ Nr. 1.2.1) 
und sonstigen Vorsorgeaufwendungen (z. B. 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung sowie weitere Versicherungsbeiträge ➔  

Nr. 1.2.2) grundsätzlich bis zu bestimmten 
Höchstbeträgen steuermindernd abgezogen 
werden. Daneben ist eine steuerliche Förde-
rung der Beiträge für eine zusätzliche Alters-
vorsorge (sog. Riester-Verträge) möglich (➔ 
Nr. 1.3).

http://www.steuern.sachsen.de
http://www.formulare-bfinv.de
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Der Abzug von Vorsorgeaufwendungen ist 
insbesondere an folgende Voraussetzungen 
gebunden:

1. Die Vorsorgeaufwendungen dürfen nicht 
in unmittelbarem wirtschaftlichen Zu-
sammenhang mit steuerfreien Einnahmen 
(z. B. steuerfreier Arbeitslohn bei Aus-
landstätigkeit) stehen. Eine Ausnahme gilt 
für Vorsorgeaufwendungen, soweit
a) sie in unmittelbaren wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft erzielten 
Einnahmen aus nichtselbständiger 
Tätigkeit stehen,

b) diese Einnahmen nach einem Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung im Inland steuerfrei sind und

c) der Beschäftigungsstaat keinerlei steu-
erliche Berücksichtigung von Vorsor-
geaufwendungen im Rahmen der Be-
steuerung dieser Einnahmen zulässt.

2. Die Vorsorgeaufwendungen müssen an
z Versicherungsunternehmen, die ihren 

Sitz oder ihre Geschäftsleitung in der 
Europäischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes haben und das 
Versicherungsgeschäft im Inland be-
treiben dürfen oder

z Versicherungsunternehmen, denen die 
Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im In-
land erteilt ist oder

z eine berufsständische Versorgungs-
einrichtung oder

z einen Sozialversicherungsträger oder
z einen Anbieter von Altersvorsorge-

verträgen (Riester-Verträgen) oder
z Pensionsfonds, Pensionskassen oder 

Direktversicherungen
gezahlt werden.
 
1.2.1 Altersvorsorgeaufwendungen

Zu den Altersvorsorgeaufwendungen zäh-
len Beiträge:

z zu den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen,

z zur landwirtschaftlichen Alterskasse,
z zu berufsständischen Versorgungsein-

richtungen, die den gesetzlichen Renten- 
versicherungen vergleichbare Leistungen  
erbringen,

z zu zertifizierten Rentenverträgen (sog. 
„Rürup-Rente“ oder Basisrentenverträge),

z zu einer betrieblichen Altersversorgung, 
wenn der Versorgungszusage ein zertifi-
zierter Basisrentenvertrag zugrunde liegt 
und

z zu einer ausländischen gesetzlichen 
Rentenversicherung.

Neben Beiträgen zu den zertifizierten Ba-
sisrentenverträgen-Altersvorsorge (sog. 
„Rürup-Rente“) können auch Beiträge zu 
zertifizierten Basisrentenverträgen-Erwerbs- 
minderung steuermindernd berücksichtigt 
werden.
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Ein zertifizierter Basisrentenvertrag-Alters- 
vorsorge (sog. „Rürup-Rente“) dient dem 
Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten 
Altersversorgung und muss insbesondere  
eine lebenslange monatliche Leibrente  
vorsehen, deren Auszahlung nicht vor Voll- 
endung des 62. Lebensjahres (bei Ver-
tragsabschlüssen vor dem 1. Januar 2012 
nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres) 
erfolgt. Die Ansprüche aus dem Basisren-
tenvertrag-Altersvorsorge können ergän-
zend mit einer Hinterbliebenenabsicherung 
kombiniert werden (nur Absicherung des 
Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners 
und der Kinder, für die der Vertragspartner 
einen Anspruch auf Kindergeld oder einen 
Freibetrag für Kinder hat). Daneben ist in 
einem gewissen Umfang die Absicherung 
für den Fall des Eintritts einer Berufs- oder 
Erwerbsminderung ergänzend möglich. 

Beiträge zu einem zertifizierten Basisren-
tenvertrag-Erwerbsminderung sind ab 
2014 steuerlich begünstigt. Sie dienen der 
Absicherung des Risikos der Erwerbsmin-
derung oder der Berufsunfähigkeit. Der 
Vertrag darf nur die Zahlung einer monatli-
chen, lebenslangen Rente vorsehen. 

Bei den zertifizierten Basisrentenverträ-
gen dürfen die erworbenen Rentenanwart-
schaften weder übertragbar, beleihbar, 
veräußerbar, vererblich noch kapitalisierbar 
sein. Auch eine Teilauszahlung des ange-
sparten Vorsorgekapitals ist unzulässig. 
Eine Ausnahme gilt bei der Abfindung einer 
sog. Kleinbetragsrente. 

Zur steuerlichen Berücksichtigung der Bei-
träge in der Einkommensteuerveranlagung 
übermittelt der Anbieter – in der Regel die 
Versicherungsgesellschaft – die Beitrags-
daten des jeweiligen Kalenderjahres elekt-
ronisch an die Finanzverwaltung.

Die Altersvorsorgeaufwendungen sind bis 
zu einem Höchstbetrag steuerlich zu be-
rücksichtigen. Dieser entspricht dem jeweils 
gültigen Höchstbeitrag zur knappschaftli-
chen Rentenversicherung – 2021 beträgt er 
25.787 Euro (24,7 % von 104.400 Euro). Bei 
Zusammenveranlagung verdoppelt sich der 
Höchstbetrag. Für 2021 sind von den inner-
halb des Höchstbetrages geleisteten Alters-
vorsorgeaufwendungen 92 % als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Dieser Prozentsatz 
erhöht sich in den nachfolgenden Jahren 
bis 2025 stufenweise um jährlich 2 %. 

Bei Arbeitnehmern, die während des ganzen 
oder eines Teils des Kalenderjahres in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versiche-
rungsfrei sind oder nicht der gesetzlichen 
Rentenversicherung unterliegen und einen 
Anspruch auf Altersversorgung erwerben,  
z. B. Beamte, Richter, Gesellschafter- 
Geschäftsführer mit Pensionszusage sowie  
bei Abgeordneten, die ganz oder teilweise 
ohne eigene Beitragsleistung einen Anspruch  
auf Altersversorgung erwerben, vermindert 
sich der vorgenannte Höchstbetrag um 
einen fiktiven Gesamtbeitrag zur gesetz- 
lichen Rentenversicherung. Dieser wird 
nach dem jeweils gültigen Beitragssatz  
zur gesetzlichen Rentenversicherung der 
Arbeiter und Angestellten und den aus der 
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betreffenden Tätigkeit erzielten steuer-
pflichtigen Einnahmen ermittelt. 2021  
beträgt der maximale Kürzungsbetrag 
14.954 Euro (18,6 % von 80.400 Euro).

Herr Schmidt hat im Jahr 2021 einen Bruttoarbeitslohn von 30.000 Euro. Der Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung beträgt jeweils 9,3 %  
(2.790 Euro). Zusätzlich hat er einen zertifizierten Basisrentenvertrag-Altersvorsorge 
abgeschlossen und dort Beiträge in Höhe von 1.000 Euro eingezahlt:

Gesamtbeiträge (2.790 Euro + 2.790 Euro + 1.000 Euro)  6.580 Euro
Höchstbetrag 25.787  Euro
anzusetzen  6.580 Euro
davon im Jahr 2021 zu 
berücksichtigen 92 %  6.054 Euro
abzüglich (steuerfreier Arbeitgeberanteil)  – 2.790 Euro
Abzugsbetrag  3.264 Euro

wie Beispiel 1, aber Herr Schmidt ist Beamter und erhält Besoldung in Höhe von  
30.000 Euro

Gesamtbeiträge   1.000 Euro
Höchstbetrag  25.787 Euro
fiktiver Gesamtrentenbeitrag
(30.000 Euro x 18,6 % =)  – 5.580 Euro
gekürzter Höchstbetrag  20.207 Euro
anzusetzen   1.000 Euro
davon im Jahr 2021 zu berücksichtigen 92 %   920 Euro
Abzugsbetrag   920 Euro

Beispiel 1:

Beispiel 2:
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z Rentenversicherungen ohne Kapital-
wahlrecht, bei denen die vorgenannten 
Voraussetzungen nicht vorliegen,

z Rentenversicherungen mit Kapitalwahl-
recht gegen laufende Beitragsleistungen, 
wenn das Kapitalwahlrecht nicht vor Ab-
lauf von zwölf Jahren seit dem Vertrags-
abschluss ausgeübt werden kann (max. 
88 % der Beiträge),

z Kapitalversicherungen gegen laufende 
Beitragsleistungen mit Sparanteil, wenn 
der Vertrag für die Dauer von mindes-
tens zwölf Jahren abgeschlossen wird 
(max. 88 % der Beiträge).

Nicht als Sonderausgaben abziehbar sind 
Beiträge zu:
z fondsgebundenen Lebensversicherungen,
z Hausratversicherungen,
z Kaskoversicherungen und
z Rechtsschutzversicherungen.
 
Bei den sonstigen Vorsorgeaufwendungen 
wird zwischen den steuerlich voll absetz-
baren Beiträgen zur sog. Basiskrankenver-
sicherung und zur gesetzlichen Pflegever-
sicherung einerseits sowie den beschränkt 
abziehbaren weiteren Vorsorgeaufwendun-
gen andererseits unterschieden. Dies gilt 
unabhängig davon, ob jemand privat oder 
gesetzlich versichert ist. Darüber hinaus 
können insbesondere privat Krankenversi-
cherte zusätzliche Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung des Ehegatten oder 
eingetragenen Lebenspartners sowie für 
mitversicherte Kinder vollständig geltend 
machen. 

1.2.2  Sonstige Vorsorgeaufwendungen 
(Versicherungsbeiträge)

Für die übrigen Sozialversicherungsbei-
träge (Kranken-, Pflege- und Arbeitslo-
senversicherung) und weiteren sonstigen 
Vorsorgeaufwendungen (z. B. private Haft-
pflicht- und Risikoversicherungen) gibt es 
ein separates Abzugsvolumen.

Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen 
zählen insbesondere Beiträge zu:
z gesetzlichen und privaten Kranken- und 

Pflegeversicherungen, 
z Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit 

(gesetzliche Beiträge an die Bundes-
agentur für Arbeit und Beiträge zu pri-
vaten Versicherungen),

z Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversi-
cherungen, die nicht Bestandteil eines 
Basisrentenvertrages (➔ Nr. 1.2.1) sind,

z Unfallversicherungen, wenn es sich nicht 
um eine Unfallversicherung mit garan-
tierter Beitragsrückzahlung handelt,

z Haftpflichtversicherungen (Privat-/Tier-
halter-/Kfz-, ohne Kaskoanteil) und

z Lebensversicherungen, die nur für den 
Todesfall eine Leistung vorsehen (Risiko-
lebensversicherungen).

Ferner sind Beiträge zu nachfolgenden Ver-
sicherungsverträgen zu berücksichtigen, 
sofern diese vor dem 1. Januar 2005 begon-
nen haben und bei denen mindestens ein 
Versicherungsbeitrag bis zum 31. Dezember 
2004 entrichtet wurde:  
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Abzugsberechtigt ist grundsätzlich derjeni-
ge, der die Beiträge als Versicherungsnehmer 
gezahlt hat. Es ist ohne Bedeutung, wer die 
versicherte Person ist oder wem die Versi-
cherungsleistungen zufließen. Daneben kön-
nen Eltern die von ihnen im Rahmen ihrer 
Unterhaltsverpflichtungen getragenen Bei-
träge für die Basiskrankenversicherung und 
gesetzliche Pflegeversicherung ihres Kindes 
als Sonderausgaben vollständig steuermin-
dernd absetzen, wenn sie für das Kind einen 
Anspruch auf Kindergeld oder einen Freibe-
trag für Kinder haben.

Der Abzug der sonstigen Vorsorgeaufwen-
dungen ist grundsätzlich auf 2.800 Euro 
bzw. 1.900 Euro begrenzt. Er ist davon 
abhängig, ob die Krankheitskosten aus-
schließlich aus eigenen Mitteln bestritten 
oder zumindest Anteile dieser Kosten von 
Dritter Seite übernommen werden bzw. ob 
für die Krankenversicherung steuerfreie 
Leistungen erbracht werden. Solche Leis-
tungen sind beispielsweise:

z der Arbeitgeberanteil zur Krankenversi-
cherung bei sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitnehmern, 

z entsprechende Zuschüsse des Arbeitge-
bers bei freiwillig oder privat kranken-
versicherten Arbeitnehmern,

z Beitragsanteile der Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherungen,

z Beihilfeansprüche von Beamten,
z Beiträge der Künstlersozialkasse und
z Beitragserstattungen der Träger von Kin-

dertagespflegeeinrichtungen an Tages-
pflegepersonen.

Als Höchstbetrag werden:
z 1.900 Euro pro Kalenderjahr bei Perso-

nen berücksichtigt, die ganz oder teil-
weise ohne eigene Aufwendungen einen 
Anspruch auf vollständige oder teilweise 
Erstattung oder Übernahme der Krank-
heitskosten haben oder für deren Kran-
kenversicherung steuerfreie Leistungen 
erbracht werden, 

z 2.800 Euro pro Kalenderjahr bei allen 
anderen Personen berücksichtigt – z. B. 
Selbständige, die ihre Krankenversiche-
rung und Krankheitskosten vollständig 
aus eigenen Mitteln tragen.

Bei zusammen veranlagten Ehegatten/ 
Lebenspartnern ist zunächst für jeden der 
ihm zustehende Höchstbetrag zu bestim-
men. Aufwendungen sind bis zum gemein-
samen Höchstbetrag (Summe der beiden 
ermittelten Höchstbeträge) abziehbar. 

Übersteigen die Beiträge zur existenz-
notwendigen Krankenversicherung (Basis-
krankenversicherung) und zur gesetzlichen  
Pflegeversicherung die vorgenannten Höchst- 
beträge, sind diese in voller Höhe abziehbar. 
Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen 
können dann nicht mehr steuermindernd 
berücksichtigt werden. 

Für Versicherte in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung bedeutet dies, dass sie ihre 
Beiträge grundsätzlich in voller Höhe ab-
ziehen können. Erwerben sie mit ihren Bei-
trägen auch einen Krankengeldanspruch, 
werden die geleisteten Beiträge pauschal 
um 4 % gekürzt. 
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Eigene Beiträge privat Krankenversicherter 
sind ebenfalls vollständig abziehbar, soweit 
sie dem Erwerb eines Versicherungsschut-
zes dienen, der dem der gesetzlichen Kran-
kenversicherung entspricht. Beiträge für 
eine darüber hinausgehende Versorgung, 
z. B. Chefarztbehandlung, Einbettzimmer, 
sowie zur Finanzierung eines Krankengelds 
gehören hingegen nicht dazu. Die Versiche-
rungsgesellschaft ermittelt den diesbezüg-
lichen Beitragsanteil und teilt diesen mit.

Zur steuerlichen Berücksichtigung der Bei-
träge in der Einkommensteuerveranlagung 
übermittelt das Versicherungsunternehmen 
oder der Träger der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung die Beitragsdaten 
des jeweiligen Kalenderjahres elektronisch 
an die Finanzverwaltung.

1.3 Riesterförderung 

1.3.1 „Riester-Rente“

Eine andere Form der Altersvorsorge ist die 
sog. „Riester-Rente“. Diese wird mit finan-
ziellen Zuschüssen (Altersvorsorgezulagen) 
und gegebenenfalls mit zusätzlichem Son-
derausgabenabzug gefördert. Die Riester-
Förderung steht grundsätzlich jedem zu, der 
wirtschaftlich von den leistungsrechtlichen 
Auswirkungen der Renten- beziehungswei-
se Versorgungsreform 2001 betroffen ist 
und der einem dieser Alterssicherungssys-
teme weiterhin „aktiv“ angehört. Die Förde-
rung soll helfen, diese leistungsrechtlichen 
Einschnitte auszugleichen. Zur Auswahl 
stehen verschiedene Anlageformen. Als 
zertifizierte Vorsorgeverträge können spe-
zielle Rentenversicherungen, Fonds- oder 
Banksparpläne, Bausparverträge oder Im-
mobiliendarlehen abgeschlossen werden. 
Im Rahmen dieser Altersvorsorgeverträge 
kann auch das Risiko einer verminderten 
Erwerbsfähigkeit abgesichert oder eine Hin-

terbliebenenversorgung vereinbart werden. 
Durch die Zertifizierung ist beispielsweise 
sichergestellt, dass die Altersleistungen le-
benslang gezahlt werden und der Anbieter 
sich verpflichtet, die eingezahlten Beiträge 
und Zulagen – ohne Abzug von Kosten – für 
die Altersvorsorge bereitzustellen. Leistun-
gen, die auf geförderten Beiträgen basieren, 
werden in der Auszahlungsphase besteuert 
(sog. nachgelagerte Besteuerung). 

Wird für die eingezahlten Altersvorsorgebei-
träge auf Antrag die volle Altersvorsorgezu-
lage gewährt, beträgt diese jährlich 175 Euro. 
Kindergeldempfänger erhalten für jedes Kind 
zusätzlich 185 Euro im Jahr. Für alle ab 2008 
geborenen Kinder erhöht sich diese Kinder-
zulage auf 300 Euro. Wer vor Beginn des 25. 
Lebensjahres mit einem Riester-Vertrag vor-
sorgt, kann einmalig einen Bonus von 200 
Euro erhalten (sog. Berufseinsteigerbonus). 
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Der Zulageantrag ist jährlich bei dem Anbie-
ter des Vertrages (z. B. Versicherungsgesell-
schaft, Bank, Fondsgesellschaft) zu stellen. 
Die Antragsfrist beträgt 2 Jahre. Es besteht 
auch die Möglichkeit, den Anbieter für die 
Beantragung der Zulage für jedes Beitrags-
jahr schriftlich zu bevollmächtigen (sog. 
„Dauerzulagenantrag“). Der Anbieter über-
mittelt die erforderlichen Vertragsdaten an 
die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermö-
gen (ZfA). Die ZfA errechnet daraufhin den 
Anspruch auf eine Altersvorsorgezulage und 
überweist diese an den Anbieter. Der Anbie-
ter schreibt die Zulage dem begünstigten 
Altersvorsorgevertrag gut. 

Darüber hinaus können die geleisteten 
Altersvorsorgebeiträge zuzüglich der zu-
stehenden Zulage in der Einkommensteu-
ererklärung als Sonderausgaben geltend 
gemacht werden. Der Sonderausgabenabzug 
für Altersvorsorgeleistungen beträgt max. 
2.100 Euro/Jahr. Dabei prüft das Finanzamt, 
ob sich der Sonderausgabenabzug günstiger 
auswirkt als der Anspruch auf die Altersvor-
sorgezulage. Ergibt sich bei der Berechnung 
durch den Sonderausgabenabzug ein zusätz-
licher Steuervorteil, wird dieser im Rahmen 
der Einkommensteuerveranlagung erstattet.

Die Günstigerprüfung wird durch das Finanz-
amt von Amts wegen durchgeführt, wenn der 
Einkommensteuererklärung die „Anlage AV“ 
beigefügt wird. Für diese Prüfung übermit-
telt der Anbieter die zu berücksichtigenden 
Altersvorsorgebeiträge per Datenfernüber-
tragung an die ZfA. Der Anbieter unterrichtet 
jährlich über seine Datenübermittlung.

Zum begünstigten Personenkreis gehören 
insbesondere die Pflichtversicherten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung und der 
Alterssicherung der Landwirte sowie Be-
amte, Richter und Soldaten, die im aktiven 
Dienstverhältnis stehen, oder zeitweise 
beurlaubte Beamte, deren Beurlaubungs-
zeit ruhegehaltfähig ist bzw. die sich in 
Elternzeit (Kindererziehungszeit) befinden. 
Ehegatten/Lebenspartner von begünstig-
ten Personen zählen ebenfalls dazu. Auch 
geringfügig Beschäftigte können die Förde-
rung erhalten, wenn sie auf die Sozialversi-
cherungsfreiheit verzichten und Rentenver-
sicherungsbeiträge entrichten. 

Bei Beamten, Richtern und Berufssoldaten 
und diesen gleichgestellten Personen ist für 
die steuerliche Förderung eine schriftliche 
Einwilligung zur Weitergabe der für einen 
maschinellen Datenabgleich notwendigen 
Daten von der zuständigen Stelle (z. B. 
Dienstherr oder der zur Zahlung des Ar-
beitsentgelts verpflichtete Arbeitgeber) an 
die ZfA erforderlich. 

1.3.2  „Wohn-Riester“

Für viele stellt das mietfreie Wohnen im Al-
ter eine Art der individuellen Altersvorsorge 
dar. Sie erhalten mit „Wohn-Riester“ (auch 
Eigenheimrente genannt) die Möglichkeit, 
Anschaffung, Bau oder den Barriere redu-
zierenden Umbau der eigenen Immobilie mit 
einem privaten Riester-Vertrag (z. B. einem 
zertifizierten Bausparvertrag oder Immo-
biliendarlehen) zu finanzieren. Begünstigt 
ist die selbst genutzte Wohnung, die selbst 
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genutzte Wohnung im eigenen Haus oder 
das selbst genutzte Haus das sich innerhalb 
der Europäischen Union oder in einem Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums (Island, 
Liechtenstein und Norwegen) befindet.

Zudem besteht die Möglichkeit, das in ei-
nem privaten Riester-Vertrag aufgebaute 
Altersvorsorgevermögen jederzeit ganz 
oder teilweise für den Aufbau von selbst 
genutztem Wohneigentum einzusetzen 
(Altersvorsorge-Eigenheimbetrag). Begüns-
tigt ist die Verwendung des Kapitals für:

z Aufwendungen, die in einem unmittelbaren 
zeitlichen Zusammenhang mit der Anschaf-
fung oder dem Bau einer selbst genutzten, 
begünstigten Wohnung entstehen.

z die Tilgung eines Darlehens, welches für 
die Anschaffung oder Herstellung einer 
begünstigten Wohnung aufgenommen 
wurde. Die Tilgung muss in einem un-
mittelbaren zeitlichen Zusammenhang 
mit der Entnahme des angesparten, ge-
förderten Kapitals erfolgen.

z Aufwendungen, die in einem unmittel-
baren zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Pflichtanteilen an einer 
eingetragenen Genossenschaft für die 
Selbstnutzung einer Genossenschafts-
wohnung entstehen.

z die Tilgung eines Darlehens, welches für 
den Erwerb von Pflichtanteilen an einer 
eingetragenen Genossenschaft aufge-
nommen wurde. Die Tilgung muss in 
einem unmittelbaren zeitlichen Zusam-
menhang zur Entnahme des angespar-
ten, geförderten Kapitals erfolgen.

z den Umbau einer selbstgenutzten und 
begünstigten Wohnung, sofern dieser 
Umbau zur Reduzierung von Barrieren 
in und an der begünstigten Wohnung 
führt.

Die Anschaffung eines eigentumsähnlichen 
oder lebenslangen Dauerwohnrechts nach 
§ 33 Wohnungseigentumsgesetz steht der 
Anschaffung einer begünstigen Wohnung 
gleich.

Die Ausführungen unter 1.3.1 zum begüns-
tigten Personenkreis sowie zur Systematik 
der Förderung – Gewährung von Zulage 
oder Sonderausgabenabzug in der Anspar-
phase – gelten auch für „Wohn-Riester“. 

Das im Wohneigentum gebundene steuer-
lich geförderte Altersvorsorgekapital wird 
- wie bei den anderen Riester-Produkten -  
nachgelagert besteuert. Zu diesem Zweck 
werden die geförderten Leistungen und die  
darauf gewährten Zulagen vertragsbezogen  
in einem sog. Wohnförderkonto erfasst.  
Bis zur Auszahlungsphase erhöht sich das 
Wohnförderkonto jährlich um 2 %. Bei fort- 
dauernder Selbstnutzung der geförder-
ten Wohnung wird das Wohnförderkonto 
im Rentenalter – wahlweise einmalig mit 
einem Abschlag oder sukzessive bis zum  
85. Lebensjahr – aufgelöst und der Besteu-
erung unterworfen. 

Wird die Selbstnutzung der geförderten 
Immobilie aufgegeben, kann das geförder-
te Altersvorsorgekapital für eine andere 
selbst genutzte Immobilie verwendet wer-
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den. Gleichfalls ist es möglich einen Betrag 
in Höhe des Wohnförderkontos auf einen 
anderen eigenen Riester-Vertrag einzu-
zahlen. Besondere Regelungen bestehen 
auch bei beruflich bedingtem Umzug oder  

soweit die Wohnung krankheits- oder   
pflegebedingt nicht mehr bewohnt wird. 
Bei schädlicher Verwendung sind die erhal-
tenen Zulagen und Steuervorteile zurück-
zuzahlen. 

1.4 Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder 
 dauernd getrennt lebenden Ehegatten

Unterhaltsleistungen an den geschiedenen 
oder dauernd getrennt lebenden Ehegat-
ten können bis zu einem Höchstbetrag von 
13.805 Euro jährlich als Sonderausgaben 
abgezogen werden (sog. Realsplitting). Die-
ser Betrag erhöht sich um die aufgewandten 
Beiträge für die Basiskranken- und gesetz-
liche Pflegeversicherung. Als Unterhaltsleis-
tungen kommen dabei alle Zuwendungen, 
die ohne Gegenleistung gewährt werden, 
in Betracht. Unerheblich ist, ob es sich um 
laufende oder einmalige Leistungen handelt, 
ob sie in Geld oder Geldeswert (Sachleistun-
gen) bestehen und ob sie freiwillig oder auf 
Grund der gesetzlichen Unterhaltspflicht ge-
leistet werden. Gleiches gilt für Unterhalts-
leistungen bei Aufhebung einer Lebenspart-
nerschaft oder bei Getrenntlebenden nach 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz. 

Die Voraussetzungen für den Abzug als 
Sonderausgaben sind:

1. Der Unterhaltleistende muss den Son-
derausgabenabzug beim Finanzamt mit 
Zustimmung des Empfängers beantragen. 
Der Antrag gilt nur für ein Kalenderjahr 
und kann nicht zurückgenommen werden. 

Für den Antrag ist der Vordruck „Anlage 
U“ zu verwenden, der vom Unterhaltleis-
tenden unter Angabe der steuerlichen 
Identifikationsnummer der unterhalte-
nen Person unterschrieben werden muss. 
Zusätzlich ist eine Unterschrift des Unter-
haltsempfängers erforderlich, sofern seine 
Zustimmung dem Finanzamt noch nicht 
vorliegt. Der Unterhaltsempfänger hat die 
Möglichkeit, die Zustimmung zum Abzug 
der Unterhaltsleistungen als Sonderausga-
ben auf einen Teilbetrag zu begrenzen.

 Der Unterhaltsempfänger hat die als 
Sonderausgaben abgezogenen Zahlun-
gen in der gleichen Höhe als sonstige 
Einkünfte zu versteuern (➔ Info-Bro-
schüre „Rund um die Einkommensteuer-
erklärung“). Die Zustimmung ist erstmals 
für das auf der „Anlage U“ eingetragene 
Kalenderjahr gültig. Sie gilt – solange sie 
nicht widerrufen wird – auch für darauf 
folgende Kalenderjahre. Ein Widerruf ist 
vor Beginn des Kalenderjahrs, für das die 
Zustimmung erstmals nicht gelten soll, 
gegenüber dem Wohnsitzfinanzamt des 
Unterhaltleistenden oder des Unter-
haltsempfängers zu erklären.
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2. Der Unterhaltsempfänger muss unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sein, 
d. h. dass der Wohnsitz oder gewöhn-
liche Aufenthalt in der Regel im Inland 
sein muss. Lebt der Unterhaltsempfänger 
in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums (Island, 
Liechtenstein und Norwegen), sind die 
Aufwendungen abziehbar, wenn durch 
eine Bescheinigung der zuständigen 
ausländischen Steuerbehörde nachge-
wiesen wird, dass die empfangenen Un-
terhaltszahlungen tatsächlich besteuert 
werden. Darüber hinaus existieren ent-
sprechende Regelungen in den Doppel-
besteuerungsabkommen mit Kanada, den 
USA sowie in der mit der Schweiz getrof-
fenen Verständigungsvereinbarung.

3. In den angegebenen Beträgen dürfen kei-
ne Unterhaltsleistungen an Kinder ent-
halten sein.

 
Übersteigen die Unterhaltsleistungen den 
Höchstbetrag oder wird der Antrag auf Son-
derausgabenabzug auf einen niedrigeren 
Betrag beschränkt, so kann der nicht als 
Sonderausgaben abziehbare Teil der Un-
terhaltsleistungen auch nicht als außerge-
wöhnliche Belastung (➔ Nr. 2.4.1) berück-
sichtigt werden.

1.5 Kirchensteuer

Als Sonderausgaben abziehbare Kirchen-
steuern (dazu zählt auch das Kirchgeld) sind 
Geldleistungen, die als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts anerkannte Religions-
gemeinschaften von ihren Mitgliedern auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften erheben.

Abzugsfähig ist die im Kalenderjahr geleis-
tete Kirchensteuer abzüglich der in demsel-
ben Kalenderjahr erstatteten Kirchensteuer. 
Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, für 

welche Jahre die Kirchensteuer geleistet 
oder erstattet wurde. Kirchensteuern, die 
auf die sog. Abgeltungsteuer für private 
Kapitaleinnahmen erhoben werden, sind 
nicht abziehbar.

Keine Kirchensteuern sind freiwillige Bei-
träge, die an öffentlich-rechtliche Religions- 
gemeinschaften geleistet werden. Diese 
können gegebenenfalls als Spenden geltend 
gemacht werden (➔ Nr. 1.9).
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1.6 Kinderbetreuungskosten

Kinderbetreuungskosten sind in Höhe von 
zwei Drittel der Aufwendungen, höchstens 
4.000 Euro je Kind, als Sonderausgaben ab-
ziehbar.

Kinderbetreuungskosten werden berück-
sichtigt, wenn
z das Kind unter 14 Jahre alt ist oder wegen 

einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres 
eingetretenen Behinderung außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten,

z das Kind zum Haushalt des Steuerpflich-
tigen gehört, 

z der Steuerpflichtige für die Aufwendun-
gen eine Rechnung erhalten und 

z er auf das Konto des Dienstleisters  
gezahlt hat.

Zu den Kinderbetreuungskosten zählen z. B. 
Aufwendungen für die Betreuung im Kin-
dergarten, in einer Kindertagesstätte, einer 
Kinderkrippe oder bei einer Tagesmutter 

oder Ausgaben für die Beschäftigung einer 
Haushaltshilfe, soweit sie das Kind betreut. 
Nicht anerkannt werden Ausgaben für jede 
Art von Unterricht (auch Nachhilfeun-
terricht), für die Vermittlung besonderer  
Fähigkeiten (z. B. Schreibmaschinen- oder 
Computerkurs) und für sportliche und  
andere Freizeitaktivitäten sowie für Ver-
pflegung.

Die Rechnung bzw. ein entsprechendes  
Dokument (z. B. Bescheinigung des Kinder- 
gartens über die gezahlten Gebühren, 
schriftlicher Vertrag) sowie die Zahlungs-
nachweise sind auf Verlangen des Finanz-
amts vorzulegen. Barzahlungen werden 
nicht anerkannt.

Ausführliche Informationen zur Geltend-
machung von Kinderbetreuungskosten fin-
den Sie in der ➔ Info-Broschüre „Kinder im 
Steuerrecht“.
 

1.7 Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung

Aufwendungen für die eigene Berufsausbil-
dung sind bis zu einem Höchstbetrag von 
6.000 Euro im Kalenderjahr als Sonderaus-
gaben abziehbar, wenn sie nicht ausnahms-
weise Werbungskosten oder Betriebsausga-
ben sind. Für Ehegatten/Lebenspartner, die 
zusammen zur Einkommensteuer veranlagt 
werden, gilt der vorgenannte Höchstbetrag 
für jeden Ehegatten/Lebenspartner geson-
dert. Zu den Aufwendungen für die eigene 

Berufsausbildung gehören Ausgaben für 
eine berufliche Ausbildungsmaßnahme, 
die die notwendigen fachlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten zur erstmaligen Aufnahme 
eines Berufes vermittelt (Erstausbildung = 
erstmalige Berufsausbildung oder Erststu-
dium als Erstausbildung).

Eine erstmalige Berufsausbildung liegt vor, 
wenn es sich um eine geordnete Ausbildung  
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mit einer Mindestdauer von 12 Monaten 
bei vollzeitiger Ausbildung und mit einer 
Abschlussprüfung handelt. Eine geordnete 
Ausbildung ist anzunehmen, wenn sie auf 
der Grundlage von Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften oder internen Vorschrif-
ten eines Bildungsträgers durchgeführt 
wird. Bedarf es keiner Abschlussprüfung, 
muss die Ausbildung zumindest tatsächlich 
planmäßig beendet werden. Eine abgebro-
chene Berufsausbildung erfüllt diese Be-
dingung nicht. Bedarf es nicht des Durch-
laufens einer Berufsausbildung, gilt das 
erfolgreiche Absolvieren einer Abschluss-
prüfung als abgeschlossene Erstausbildung.

Ein Erststudium als Erstausbildung liegt 
vor, wenn zuvor keine erste Berufsausbil-
dung abgeschlossen wurde. Um ein Stu-
dium handelt es sich, wenn es an einer 
Hochschule im Sinne der Hochschulgesetze 
der Länder (z. B. Universität, Pädagogische 
Hochschule, Kunsthochschule, Fachhoch-
schule) absolviert wird. Das Studium kann 
auch als Fernstudium durchgeführt werden.

Als Sonderausgaben abzugsfähig sind u. a.:
z Studiengebühren
z Kosten für Lehrbücher und andere  

Arbeitsmittel
z Aufwendungen für Wege zwischen Woh- 

nung und Ausbildungsort bei einem 
Vollzeitstudium/einer vollzeitigen Bildungs-
maßnahme in Höhe der Entfernungspau-
schale 

z Unterkunftskosten und Mehraufwendun-
gen für Verpflegung bei einer auswärti-
gen  Unterbringung und

z Fahrtkosten und Verpflegungsmehrauf-
wendungen für gelegentliche Reisen zu 
anderen Ausbildungsorten (hier gelten 
Dienstreisegrundsätze, siehe ➔ Anleitung 
zur Einkommensteuererklärung, „Anlage 
N“ – Reisekosten bei beruflich veranlass-
ter Auswärtstätigkeit/Fahrt- und Über-
nachtungskosten, Reisenebenkosten).

Steuerfreie Bezüge, die ausschließlich zur 
Bestreitung der Berufsausbildungskosten 
gezahlt werden, mindern die abziehbaren 
Aufwendungen entsprechend. Eine Kürzung 
unterbleibt, wenn die steuerfreien Bezüge 
ausschließlich oder teilweise Aufwendun-
gen für den Lebensunterhalt abgelten (z. B. 
Berufsausbildungsbeihilfen nach §§ 56 ff. 
SGB III, Leistungen nach den §§ 12 und 13 
BAföG); dies gilt jedoch nicht bei Leistun-
gen für auswärtige Unterbringung.

Steuerlich wirkt sich der Abzug der o. g. Auf-
wendungen nur aus, wenn eigene Einkünfte 
vorliegen. Hat z. B. ein Student oder Auszu-
bildender in dem Jahr, in dem die Ausgaben 
angefallen sind, keine eigenen Einkünfte, 
kann ein nicht ausgenutzter Sonderausga-
benabzug nicht auf spätere Jahre vorgetra-
gen werden. 

Findet die Ausbildung im Rahmen eines 
Ausbildungsdienstverhältnisses statt, sind 
die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Kosten nicht als Sonderausgaben, sondern 
als Werbungskosten zu berücksichtigen. 
Dies gilt entsprechend für Aufwendungen 
für Fortbildungen in einem bereits erlernten 
Beruf und für Umschulungsmaßnahmen zur 
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Vorbereitung eines Berufswechsels oder 
für ein weiteres Studium nach Abschluss 
des Erststudiums. Voraussetzung für den 
Werbungskostenabzug (oder Betriebsaus-
gabenabzug) ist, dass die Aufwendungen 
in einem konkreten, objektiv feststellbaren 
Zusammenhang mit späteren im Inland 
steuerpflichtigen Einnahmen aus der ange-
strebten beruflichen Tätigkeit stehen.

Praktika und Anerkennungsjahre sind  
Bestandteil der erstmaligen Berufsausbil-
dung, soweit keine vorherige abgeschlos-
sene Berufsausbildung vorangegangen ist. 
Kosten für ein nach einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung oder nach einem berufs-
qualifizierenden Studium aufgenommenes 
Praktikum können dagegen Werbungs- 
kosten (oder Betriebsausgaben) sein.

1.8 Schulgeld

Als Sonderausgaben können 30 % des Ent-
gelts, höchstens 5.000 Euro, für den Be-
such eines Kindes in einer Schule in freier 
Trägerschaft oder einer überwiegend privat 
finanzierten Schule abgezogen werden.  
Entgelte für Beherbergung, Betreuung und 
Verpflegung werden nicht berücksichtigt. 
Der Höchstbetrag wird für jedes Kind je  
Elternpaar nur einmal gewährt.

Voraussetzung ist, dass die Schule in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
des Europäischen Wirtschaftsraumes (Island, 
Liechtenstein und Norwegen) belegen ist. 
Ferner muss die Schule zu einem vom zustän-
digen inländischen Ministerium eines Landes 

(in Sachsen: Sächsisches Staatsministerium 
für Kultus), von der Kultusministerkonferenz 
der Länder oder von einer inländischen Zeug-
nisanerkennungsstelle anerkannten Abschluss 
führen oder einem inländischen Abschluss an 
einer öffentlichen Schule gleichwertig sein. 
Der Besuch einer Deutschen Schule im Aus-
land steht dem Besuch einer Schule im o. g. 
Sinne – unabhängig von ihrer Belegenheit – 
gleich. 

Weitere Voraussetzung ist, dass für das 
Kind ein Anspruch auf Freibeträge für Kin-
der oder Kindergeld besteht (➔ Info-Bro-
schüre „Kinder im Steuerrecht“).
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1.9 Spenden

Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbei-
träge) zur Förderung kirchlicher, mildtäti-
ger und gemeinnütziger Zwecke sind bis 
zur Höhe von 20 % des Gesamtbetrages der 
Einkünfte als Sonderausgaben abziehbar. 
Alternativ dazu können Unternehmer Spen-
den bis zu einer Höhe von 4 von Tausend 
der Summe ihres Jahresumsatzes und der 
im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und 
Gehälter abziehen. Zuwendungen, die diese 
Höchstbeträge übersteigen, werden auf fol-
gende Veranlagungszeiträume übertragen 
(Spendenvortrag).

Begünstigt sind neben Geld- auch Sachzu-
wendungen.

Dagegen sind Mitgliedsbeiträge an Verei-
ne, deren Tätigkeit in erster Linie der Frei-
zeitgestaltung ihrer Mitglieder dient, z. B. 
Sport-, Heimat- oder Gesangsvereine, steu-
erlich nicht begünstigt.

Darüber hinaus können Spenden in das zu 
erhaltende Vermögen (Vermögensstock) von 
Stiftungen bis zu einem Gesamtbetrag von 
1 Million Euro im Jahr der Zuwendung und 
in den folgenden 9 Kalenderjahren als Son-

derausgaben abgezogen werden. Bei Zusam-
menveranlagung erhöht sich der Gesamtbe-
trag auf 2 Millionen Euro. Unerheblich ist, ob 
die Spende aus dem gemeinsamen Vermö-
gen oder aus dem Vermögen eines Ehegat-
ten/Lebenspartners geleistet wird.

Für Mitgliedsbeiträge und Spenden an  
politische Parteien sieht das Einkommen-
steuergesetz eine Steuerermäßigung nach 
§ 34g EStG vor. Die tarifliche Einkommen-
steuer vermindert sich um 50 % der im  
Kalenderjahr geleisteten Mitgliedsbeiträge  
und Spenden, maximal 825 Euro bzw.  
1.650 Euro bei Zusammenveranlagung.  Dieser 
Steuerermäßigungsbetrag verringert die 
Einkommensteuer höchstens auf null Euro.

Übersteigen die im Kalenderjahr geleisteten 
Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische 
Parteien 1.650 Euro bzw. bei Zusammen-
veranlagung 3.300 Euro, kann der überstei-
gende Betrag als Sonderausgabe abgezogen 
werden. Der Sonderausgabenabzug ist auf 
1.650 Euro, bei Zusammenveranlagung auf 
3.300 Euro begrenzt. Höhere Zuwendungen 
an politische Parteien wirken sich steuerlich 
nicht aus.
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Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke 
sind grundsätzlich durch eine Zuwendungs-
bestätigung nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck nachzuweisen. Für Geldspenden be-
steht auch die Möglichkeit der elektronischen 
Ausstellung einer Spendenbescheinigung.

Bei Zuwendungen bis zu 300 Euro genügt 
als vereinfachter Nachweis der Bareinzah-
lungsbeleg oder die Buchungsbestätigung 
des Kreditinstituts (z. B. Kontoauszug), wenn  
der Zuwendungsempfänger:
z eine inländische juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder eine inländi-
sche öffentliche Dienststelle ist oder

z eine als gemeinnützig anerkannte Kör-
perschaft (Verein, Stiftung) ist und der 
steuerbegünstigte Zweck und die Anga-
ben über die Freistellung von der Körper-
schaftsteuer auf einem von ihr hergestell-
ten Beleg aufgedruckt sind und darauf 
angegeben ist, ob es sich um eine Spende 
oder einen Mitgliedsbeitrag handelt oder

z eine politische Partei im Sinne des § 2 
Parteiengesetz ist und bei Spenden der 
Verwendungszweck auf dem von ihr 
hergestellten Beleg aufgedruckt ist.

Herr Meier, ledig, hat im Jahr 2021 Spenden an politische Parteien von insgesamt 
4.000 Euro geleistet:

Steuerermäßigung nach § 34g EStG 
50 % der Aufwendungen, max. 825 Euro

Sonderausgabenabzug für die verbleibende Spende 
(4.000 Euro – 1.650 Euro =) 2.350 Euro

davon max. als Sonderausgaben abziehbar sind (Höchstbetrag) 1.650 Euro

Beispiel:

Als Nachweis für die Zahlung von Mitglieds- 
beiträgen an politische Parteien genügen 
Bareinzahlungsbelege, Buchungsbestäti-
gungen oder Beitragsquittungen.

Für Spenden zur Hilfe in Katastrophenfäl-
len, die innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes auf ein speziell eingerichtetes Sonder-
konto einer inländischen juristischen Person 
des öffentlichen Rechts, einer inländischen 
öffentlichen Dienststelle oder eines inlän-
dischen amtlich anerkannten Verbandes 
der freien Wohlfahrtspflege (z. B. Deutsches 
Rotes Kreuz e. V. oder Deutscher Caritas-
verband e. V.) eingezahlt wurden, gilt ohne 
betragsmäßige Beschränkung ebenfalls der 
vereinfachte Zuwendungsnachweis. Dieser  
genügt auch, wenn die Spenden bereits 
vor Einrichtung eines Sonderkontos auf 
ein anderes Konto der oben genannten  
Zuwendungsempfänger geleistet werden. 
Bei Zuwendungen in Katastrophenfällen, 
die über ein Konto eines Dritten geleistet 
werden, gelten besondere Regelungen.
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Werden keine höheren Aufwendungen nach-
gewiesen, wird u. a. für die unter Nr. 1.4 bis 
Nr. 1.9 angeführten Sonderausgaben ein jähr-
licher Pauschbetrag von 36 Euro bzw. 72 Euro 
bei Zusammenveranlagung berücksichtigt.

Vorsorgeaufwendungen (➔ ) werden Nr. 1.2
im Rahmen der Einkommensteuerveranla-
gung nur in tatsächlicher Höhe berücksich-
tigt. Der Ansatz einer Pauschale ist hierfür 
bei der Einkommensteuerveranlagung nicht 
möglich. 

Im Lohnsteuerabzugsverfahren wird für 
Altersvorsorge- und sonstige Vorsorgeauf-
wendungen (➔  und ) dage1.2.2Nr. 1.2.1 -
gen eine Vorsorgepauschale abgezogen, 
die sich aus folgenden Teilbeträgen zusam-
mensetzt:
z Teilbetrag für die Rentenversicherung,
z Teilbetrag für die Krankenversicherung 

und
z Teilbetrag für die Pflegeversicherung.
Darüber hinaus ist die Berücksichtigung 
weiterer Vorsorgeaufwendungen als Frei-
betrag beim Lohnsteuerabzug nicht mög-
lich. 

Vereinfacht dargestellt entspricht die Vor-
sorgepauschale bei sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmern grundsätzlich 
der Summe aus den Kranken- und sozialen 
Pflegeversicherungsbeiträgen (Arbeitneh-
meranteil ohne Beitragsteile für das Kran-
kengeld) sowie dem abziehbaren Teil der 
Rentenversicherungsbeiträge. 

1.10 Sonderausgaben–Pauschbetrag/Vorsorgepauschale

Privat versicherte Arbeitnehmer können  
ihrem Arbeitgeber die Höhe der Beträge zur 
Basiskranken- und Pflege-Pflichtversiche-
rung (auch für ihre Kinder bzw. den nicht 
erwerbstätigen Ehegatten/Lebenspartner)  
durch Vorlage einer entsprechenden Bei- 
tragsbescheinigung nachweisen. Dem Arbeit- 
geber bereits vorgelegte Bescheinigungen 
über die voraussichtlichen privaten Basis-
kranken- und Pflege-Pflichtversicherungs-
beiträge eines Kalenderjahres sind grund-
sätzlich weiter zu berücksichtigen, wenn 
keine neue Beitragsmitteilung des Versi-
cherungsunternehmens vorliegt.

Die Teilbeträge für die Krankenversicherung 
und die gesetzliche Pflegeversicherung sind 
in der Summe mindestens in Höhe der sog. 
Mindestvorsorgepauschale anzusetzen. Die 
Mindestvorsorgepauschale beträgt 12 % 
des Arbeitslohns, höchstens 3.000 Euro in 
Steuerklasse III und in den anderen Steuer-
klassen 1.900 Euro jährlich. 

Ist die beim Lohnsteuerabzug berücksich-
tigte Vorsorgepauschale höher als die Sum-
me der als Sonderausgaben abziehbaren 
tatsächlichen Vorsorgeaufwendungen, be-
steht eine Pflicht zur Abgabe der Einkom-
mensteuererklärung, wenn der im Kalen-
derjahr insgesamt erzielte Arbeitslohn die 
Grenze von 12.250 Euro bzw. bei Zusam-
menveranlagung 23.350 Euro übersteigt 
(ab 2022: 12.550 Euro/23.900 Euro).
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2. Außergewöhnliche Belastungen

2.1 Was sind außergewöhnliche Belastungen?

Außergewöhnliche Belastungen sind Kos-
ten der privaten Lebensführung, die auf 
Grund besonderer Umstände anfallen 
und nur auf Antrag in einem bestimmten  
Umfang steuerlich berücksichtigt werden. 
Sie müssen zwangsläufig entstehen und 
außergewöhnlich sein.

Aufwendungen erwachsen einem Steuer-
pflichtigen dann zwangsläufig, wenn er 
sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen 
oder sittlichen Gründen nicht entziehen 
kann. Deshalb können in der Regel nur Auf-
wendungen des Steuerpflichtigen für sich 
selbst oder für Angehörige anerkannt wer-
den. Zudem müssen die Kosten den Um-
ständen nach notwendig sein und dürfen 
einen angemessenen Betrag nicht überstei-
gen.

Außergewöhnlich sind Aufwendungen, 
wenn sie höher sind als bei der überwie-
genden Mehrzahl der Steuerpflichtigen 
gleicher Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse und gleichen Familienstandes.

Die außergewöhnlichen Belastungen sind 
im Einkommensteuergesetz in den §§ 33 
bis 33b geregelt. Dort wird unterschieden 
zwischen außergewöhnlichen Belastungen 
allgemeiner Art und außergewöhnlichen  
Belastungen in besonderen Fällen. In der Ein-
kommensteuererklärung sind die Aufwen- 
dungen auf der „Anlage Außergewöhnliche  
Belastungen“ bzw. – soweit sie Kinder  
betreffen – auf der „Anlage Kind“ zu erklären.  
Für die Geltendmachung von Unterhaltsauf-
wendungen an bedürftige Personen ist die 
„Anlage Unterhalt“ zu verwenden.

Abzugszeitpunkt ist das Kalenderjahr, in 
dem die Ausgaben tatsächlich geleistet 
worden sind. Ersatzleistungen Dritter min-
dern die abziehbaren Aufwendungen. Dies 
gilt auch dann, wenn diese erst in einem 
späteren Kalenderjahr gezahlt werden, der 
Steuerpflichtige aber bereits in dem Kalen-
derjahr, in dem die Belastung eingetreten 
ist, mit der Zahlung rechnen konnte. In 
diesem Fall können nur die geleisteten Auf-
wendungen, gekürzt um die Ersatzleistung, 
abgezogen werden.
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2.2 Außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art

Zu den außergewöhnlichen Belastungen 
allgemeiner Art zählen Ausgaben, die z. B. 
durch Krankheit, Todesfall, Unwetterschä-
den oder wegen Behinderung entstanden 
sind. Eine Steuerermäßigung kommt nur in 
Betracht, wenn die Aufwendungen einen 
bestimmten Teil des Einkommens überstei-
gen (sog. zumutbare Belastung (➔ Nr. 2.3). 
Ein Ausgabenersatz von dritter Seite (z. B. 
Versicherungsleistungen, Beihilfen, Unter-
stützungen, Entschädigungen) vermindert 
die berücksichtigungsfähigen Aufwendun-
gen, da der Steuerpflichtige insoweit nicht 
endgültig belastet ist. Die Aufwendungen 
sind grundsätzlich im Einzelnen nachzu-
weisen bzw. glaubhaft zu machen. 

Menschen mit Behinderungen und Perso-
nen, denen laufende Hinterbliebenenbe-
züge bewilligt worden sind, sowie Steuer-
pflichtige, die eine ständig hilflose Person 
pflegen, können anstelle oder neben den 
außergewöhnlichen Belastungen allgemei-
ner Art auch einen Pauschbetrag geltend 
machen (Behinderten-, Hinterbliebenen- 
und Pflege-Pauschbetrag). Diese Pausch-
beträge werden nicht um die zumutbare 
Belastung gekürzt.

Nachfolgend werden einzelne außerge-
wöhnliche Belastungen näher erläutert:

2.2.1 Krankheit

Krankheitskosten sind Aufwendungen, die 
zum Zweck der Heilung einer Krankheit oder 
mit dem Ziel getätigt werden, die Krankheit 
erträglicher zu machen bzw. die Krankheits-
folgen zu lindern. Zu den Krankheitskosten 
gehören beispielsweise Behandlungskosten 
eines Arztes oder zugelassenen Heilprak-
tikers, Krankenhauskosten sowie Aufwen-
dungen für verordnete Arznei-, Heil- und 
Hilfsmittel (z. B. Hör- und Sehhilfen, ortho-
pädische Einlagen, Zahnersatz).

Nicht abziehbar sind z. B. Kosten für medi-
zinische Fachliteratur, für Diätverpflegung 
oder Trinkgelder. Rein altersbedingte Mehr-
aufwendungen sind grundsätzlich ebenfalls 
nicht – insbesondere nicht als Krankheits-
kosten – abziehbar, da diese Aufwendun-
gen nicht außergewöhnlich sind. 

Die medizinische Notwendigkeit der Auf-
wendungen für Arznei-, Heil- und Hilfs-
mittel ist dem Finanzamt durch Verordnung 
eines Arztes oder Heilpraktikers nachzu-
weisen. Dies gilt auch für nicht verschrei-
bungspflichtige Medikamente. Bei einer 
andauernden Erkrankung mit anhaltendem 
Verbrauch bestimmter Arznei-, Heil- und 
Hilfsmittel genügt die einmalige Vorlage 
einer Verordnung. Wurde die Notwendig-
keit einer Sehhilfe in der Vergangenheit 
durch einen Augenarzt festgestellt, genügt 
in den Folgejahren die Sehschärfenbestim-
mung durch einen Augenoptiker.
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Für bestimmte Ausgaben ist als Nachweis 
der Zwangsläufigkeit und Notwendigkeit 
der Aufwendungen ein vor dem Kauf oder 
der Behandlung ausgestelltes amtsärztli-
ches Attest vorzulegen, z. B. für
z Kuren
z psychotherapeutische Behandlungen
z die medizinisch erforderliche auswärtige 

Unterbringung eines an einer Behinde-
rung leidenden Kindes

z die Notwendigkeit der Betreuung durch 
eine Begleitperson, sofern sich diese  
nicht bereits aus dem Ausweis nach  
§ 152 SGB IX (Schwerbehindertenausweis) 
ergibt

z medizinische Hilfsmittel, die als allge-
meine Gebrauchsgegenstände des tägli-
chen Lebens anzusehen sind

z wissenschaftlich nicht anerkannte Be-
handlungsmethoden, wie Frisch- und 
Trockenzellenbehandlungen, Sauerstoff-, 
Chelat- und Eigenbluttherapie.

Dem amtsärztlichen Attest gleichgestellt 
sind eine ärztliche Bescheinigung eines 
Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung, bei Pflichtversicherten die Be-
scheinigung der Versicherungsanstalt und 
bei öffentlichen Bediensteten die Beschei-
nigung über die Anerkennung der Beihil-
fefähigkeit durch die Beihilfestellen. Der 
Zuschuss einer Krankenversicherung zu 
Arzt-, Arznei und Kurmittelkosten reicht als 
Nachweis der Notwendigkeit der Kur nicht 
aus.

Fahrtkosten sind grundsätzlich weder außer-
gewöhnliche noch zwangsläufige Aufwen- 

dungen und daher nicht abziehbar. Eine 
Ausnahme gilt aber z. B. für Fahrten zum 
Arzt aus Anlass einer Behandlung oder für 
Kosten eines Krankentransports. 

Aufwendungen für derartige unumgäng-
liche Fahrten, welche ausnahmsweise als 
außergewöhnliche Belastung anerkannt 
werden können, sind bei Benutzung eines 
Pkw grundsätzlich nur in Höhe der Kosten 
abziehbar, die bei Benutzung eines öffent-
lichen Verkehrsmittels entstanden wären, 
es sei denn, die Fahrt mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist auf Grund der ungünstigen 
Verbindung unzumutbar.

Für behinderungsbedingte Fahrtkosten gel-
ten besondere Regelungen (➔ Nr. 2.2.2).

Aufwendungen für die üblichen Besuchs-
fahrten zu nahen Angehörigen sind im 
Regelfall nicht abziehbar. Davon ausge-
nommen sind Aufwendungen für Besuchs-
fahrten zu einem über längere Zeit in ei-
nem Krankenhaus liegenden Ehegatten/
Lebenspartner oder Kind, wenn der be-
handelnde Krankenhausarzt durch Attest 
bescheinigt, dass gerade der Besuch des 
Steuerpflichtigen zur Linderung oder Hei-
lung einer bestimmten Krankheit entschei-
dend beitragen kann. Keine außergewöhn-
liche Belastung sind Aufwendungen für 
den Besuch eines Angehörigen in der Kur 
sowie Aufwendungen eines Elternteils für 
Besuche seiner bei dem anderen Elternteil 
lebenden Kinder.
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2.2.2 Behinderung

Tatsächliche Aufwendungen

Besondere Aufwendungen, die einem Men-
schen mit Behinderung  entstehen, können als  
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt 
werden, z. B.
z Ausgaben für erhöhten Wäscheverbrauch 

und besondere Hilfeleistungen
z Kosten für behinderungsbedingte Heil-

behandlungen und Medikamente
z Fahrtkosten und
z Aufwendungen für die Beschäftigung  

einer ambulanten Pflegekraft.

Mehraufwendungen für die notwendige be-
hindertengerechte Gestaltung eines für den 
eigenen Wohnbedarf eingerichteten Hauses 
oder einer Wohnung können eine außer-
gewöhnliche Belastung darstellen, soweit 
die Baumaßnahmen durch die Behinderung 
bedingt sind (z. B. behindertengerechter 
Umbau einer Dusche). Die Zwangsläufigkeit 
der Aufwendungen ist anhand der folgenden 
Unterlagen nachzuweisen:

z Bescheid eines gesetzlichen Trägers der So-
zialversicherung oder der Sozialleistungen 
über die Bewilligung eines pflege- bzw. be-
hinderungsbedingten Zuschusses (z. B. zur 
Verbesserung des individuellen Wohnum-
feldes nach § 40 Absatz 4 SGB XI) oder

z Gutachten des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung, des Sozial-
medizinischen Dienstes oder der Me-
dicproof Gesellschaft für Medizinische 
Gutachten mbH oder

z Bescheid der Beihilfestelle oder des Trä-
gers der freien Heilfürsorge.

Die abziehbaren Aufwendungen sind im 
Jahr der Zahlung zu berücksichtigen; eine 
Verteilung auf mehrere Veranlagungszeit-
räume ist nicht zulässig.

Menschen mit Behinderungen haben An-
spruch auf eine behinderungsbedingte 
Fahrtkostenpauschale.

z Bei Menschen mit einem Grad der Be-
hinderung (GdB) von mindestens 80 oder 
Personen, deren Grad der Behinderung 
mindestens 70 beträgt und die zugleich 
eine Geh- und Stehbehinderung haben 
(Merkzeichen „G“ oder orangefarbener 
Flächenaufdruck im Schwerbehinder-
tenausweis), beträgt die Pauschale jähr-
lich 900 Euro.

z Bei Menschen mit Behinderungen mit den 
Merkzeichen „aG“, „H“,  „Bl“ oder „TBl“ im 
Schwerbehindertenausweis beträgt die 
Pauschale jährlich 4.500 Euro. Die Pau-
schale können auch Menschen mit dem 
Pflegegrad 4 oder 5 geltend machen.

Darüber hinaus sind keine weiteren behin-
derungsbedingten Fahrtkosten als außerge-
wöhnliche Belastungen berücksichtigungs-
fähig.

Menschen mit Behinderungen, die die 
Voraussetzung für die Gewährung eines 
Pauschbetrags erfüllen (➔ siehe nach-
folgende Erläuterungen), haben für jeden 
Veranlagungszeitraum ein Wahlrecht, ob 
sie entweder ohne Einzelnachweis den 
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Behinderten-Pauschbetrag oder aber die 
tatsächlich entstandenen, höheren behin-
derungsbedingten Aufwendungen geltend 
machen. Dafür sind zumindest für einen 
begrenzten Zeitraum entsprechende Auf-
zeichnungen zu führen und Belege zu sam-
meln. Die tatsächlich entstandenen behin-
derungsbedingten Aufwendungen sowie 
die behinderungsbedingte Fahrtkostenpau-
schale werden berücksichtigt, soweit sie 
die zumutbare Belastung übersteigen (➔ 
Nr. 2.3). 

Pauschbetrag für Menschen 
mit Behinderungen

Wegen der Aufwendungen für die Hilfe bei 
den gewöhnlichen und regelmäßig wieder-
kehrenden Verrichtungen des täglichen Le-
bens, für die Pflege sowie für einen erhöh-
ten Wäschebedarf wird auf Antrag anstelle 
der tatsächlichen Aufwendungen ein  
Behinderten-Pauschbetrag gewährt. Dieser  
wird nicht um die zumutbare Belastung (➔ 
Nr. 2.3) gekürzt. Der Pauschbetrag ist ein 
Jahresbetrag, der auch dann in voller Höhe 
gewährt wird, wenn die Behinderung nicht 
während des gesamten Jahres vorgelegen 
hat. Die Höhe des Behinderten-Pauschbe-
trags ist gestaffelt und richtet sich nach 
dem dauernden GdB. Bei Änderungen im 
Laufe eines Kalenderjahres wird stets der 
Pauschbetrag nach dem höchsten festge-
stellten GdB gewährt:

Grad der 
Behinderung 

Pauschbetrag

20 384 Euro

30 620 Euro

40 860 Euro

50 1.140 Euro

60 1.440 Euro

70 1.780 Euro

80 2.120 Euro

90 2.460 Euro

100 2.840 Euro

Für Blinde (Merkzeichen „Bl“), Taubblinde 
(Merkzeichen „TBl“) sowie  Menschen, die 
nicht nur vorübergehend hilflos sind (Merk-
zeichen „H“ bzw. Einstufung in die Pflege-
grade 4 oder 5 nach dem SGB XI, dem SGB 
XII oder diesen entsprechenden Vorschrif-
ten), wird unabhängig vom GdB ein erhöhter 
Behinderten-Pauschbetrag von 7.400 Euro/
Jahr gewährt.

Die Behinderung ist dem Finanzamt durch 
eine Bescheinigung der nach § 152 SGB IX 
zuständigen Behörde (im Freistaat Sachsen: 
der Landkreis bzw. die Kreisfreie Stadt), ei-
nen entsprechenden Rentenbescheid (falls 
ein GdB unter 50 festgestellt worden ist), 
einen Schwerbehindertenausweis oder einen 
Bescheid über die Einstufung als Schwerst-
pflegebedürftiger in die Pflegegrade 4 oder 5 
(Merkzeichen „H“) nachzuweisen.
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Mit dem Behinderten-Pauschbetrag wer-
den nur die typischen behinderungsbe-
dingten Mehraufwendungen abgegolten, 
die unmittelbar infolge der Behinderung 
entstehen. Neben diesem Pauschbetrag 
können einmalige, untypische und außer-
ordentliche Kosten (z. B. Aufwendungen 
für eine Heilkur, Kosten einer Operation) 
sowie die behinderungsbedingte Fahrt-
kostenpauschale (➔ ) abgezogen Seite 28
werden; die zumutbare Belastung ist anzu-
rechnen (➔ ). Wird ein Behinderten-Nr. 2.3
Pauschbetrag geltend gemacht, können 
jedoch die tatsächlichen Ausgaben wegen 
Pflegebedürftigkeit (z. B. Aufwendungen 
für eine ambulante Pflegekraft oder für 
eine Heimunterbringung) nicht zusätzlich 
als außergewöhnliche Belastung geltend 
gemacht oder im Rahmen des § 35a EStG 
– Steuerermäßigung bei Aufwendungen für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse 
und für die Inanspruchnahme haushaltsna-
her Dienstleistungen – berücksichtigt wer-
den (➔ Info-Broschüre „Was, Wie, Wo? – 
Rund um die Einkommensteuererklärung“).

Übertragung des Behinderten-
Pauschbetrag und der behinderungs-
bedingten Fahrtkostenpauschale

Steht einem Kind ein Behinderten-Pausch-
betrag zu, für das der Steuerpflichtige 
Anspruch auf Kindergeld oder einen Frei-
betrag für Kinder hat, wird der Pauschbe-
trag auf Antrag auf den Steuerpflichtigen 
übertragen, wenn das Kind den Pausch-
betrag (z. B. mangels eigener Einkünfte) 
nicht in Anspruch nimmt. Bei Eltern, die 

nicht zusammen veranlagt werden, wird 
der Pauschbetrag dabei grundsätzlich auf 
beide Elternteile je zur Hälfte aufgeteilt, 
es sei denn, der Kinderfreibetrag wurde auf 
einen Elternteil übertragen. Auf gemeinsa-
men Antrag der Eltern ist auch eine andere 
Aufteilung möglich. 

Den Eltern kann zudem auf Antrag die  
behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale  
gewährt werden, wenn für das Kind der  
Behinderten-Pauschbetrag übertragen wur-
de. 

Unabhängig von der Übertragung des  
Behinderten-Pauschbetrags können Eltern 
bzw. Großeltern ihre eigenen zwangsläufi-
gen Aufwendungen für ein Kind mit Behin-
derungen als außergewöhnliche Belastung 
allgemeiner Art abziehen  oder für über-
nommene Pflege- und Betreuungsaufwen-
dungen des Kindes eine Steuerermäßigung 
nach § 35a EStG in Anspruch nehmen. Ei-
gene Fahrtkosten, die aufgrund der Behin-
derung des Kindes entstanden sind, können 
unabhängig davon, wer die behinderungs-
bedingte Fahrtkostenpauschale in Anspruch 
nimmt, nicht geltend gemacht werden. 

Nähere Informationen zum Kindergeld oder 
den Freibeträgen für Kinder erhalten Sie in 
der ➔ Info-Broschüre „Kinder im Steuer-
recht“.
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2.2.3 Pflegebedürftigkeit

Abziehbare Aufwendungen

Aufwendungen wegen eigener Pflegebe-
dürftigkeit oder für die Pflege eines An-
gehörigen können als außergewöhnliche 
Belastung abziehbar sein. Erstattungen 
von dritter Seite (z. B. Pflegekassen) sind 
anzurechnen. Die Übernahme der Pflege-
kosten für Angehörige ist aus rechtlichen 
Gründen zwangsläufig, wenn der Steuer-
pflichtige der gepflegten Person gegen-
über gesetzlich unterhaltsverpflichtet ist, 
d. h. beispielsweise gegenüber Kindern, 
Eltern und Großeltern. Anderen Verwand-
ten gegenüber kann eine Zwangsläufigkeit 
aus tatsächlichen oder sittlichen Gründen 
vorliegen; allein das Bestehen eines nahen 
Verwandtschaftsverhältnisses reicht jedoch 
nicht aus. Hat die zu pflegende Person eigene 
Einkünfte oder eigenes Vermögen und ist 
sie daher in der Lage, die Aufwendungen 
selbst zu tragen, kann es an der Zwangs-
läufigkeit fehlen.

Zu den Aufwendungen infolge eigener Pfle-
gebedürftigkeit zählen sowohl Kosten für 
einen ambulanten Pflegedienst, Einrichtun-
gen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege 
als auch Aufwendungen zur Unterbringung 
in einem Heim. Wurde der private Haushalt 
aufgelöst, sind die Kosten einer Heimunter-
bringung nur insoweit zu berücksichtigen, 
als sie die sog. Haushaltsersparnis überstei-
gen. Die Haushaltsersparnis wird in Höhe 
des Höchstbetrags für Unterhaltsleistungen 

nach § 33a Absatz 1 EStG (2021: 9.744 
Euro) geschätzt. Sind beide Ehegatten/ 
Lebenspartner krankheitsbedingt in einem 
Alten- und Pflegeheim untergebracht, ist 
für jeden der Ehegatten/Lebenspartner eine 
Haushaltsersparnis anzusetzen. Vorausset-
zung für die steuerliche Berücksichtigung 
der Aufwendungen ist, dass beim Steuer-
pflichtigen selbst bzw. der pflegebedürfti-
gen Person ein Pflegegrad (1 bis 5) im Sin-
ne der §§ 14, 15 SGB XI festgestellt wurde. 
Dies ist durch eine Bescheinigung der sozi-
alen Pflegekasse bzw. eines privaten Versi-
cherungsunternehmens oder – falls das ge-
sundheitliche Merkmal „hilflos“ festgestellt 
wurde – durch den Schwerbehindertenaus-
weis nachzuweisen.

Bei ambulant gepflegten Personen, für die 
kein Pflegegrad festgestellt wurde, können 
die Pflegekosten ohne weiteren Nachweis 
als außergewöhnliche Belastung berück-
sichtigt werden, wenn sie von einem aner-
kannten Pflegedienst nach § 89 SGB XI in 
Rechnung gestellt worden sind.

Die tatsächlichen Ausgaben wegen eige-
ner Pflegebedürftigkeit können dann nicht 
als außergewöhnliche Belastung geltend 
gemacht werden, wenn ein Behinderten-
Pauschbetrag (➔ Seite 29) in Anspruch ge-
nommen wird.

Werden die tatsächlichen Aufwendungen 
als außergewöhnliche Belastung geltend 
gemacht, erfolgt von Amts wegen die Kür-
zung um die zumutbare Belastung (➔ Nr. 
2.3). Für den Teil der haushaltsnahen Pflege- 
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kosten, der durch den Ansatz der zumutbaren  
Belastung nicht als außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigt wird, kann die 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Be-
schäftigungsverhältnisse und/oder Dienst-
leistungen beantragt werden. 

Pflege-Pauschbetrag

Ein Steuerpflichtiger kann wegen der  
außergewöhnlichen Belastungen, die ihm 
durch die persönliche Pflege einer anderen 
Person in seiner oder in deren Wohnung im 
Inland oder EU-/EWR-Ausland entstehen, 
anstelle seiner tatsächlichen Aufwendun-
gen einen Pflege-Pauschbetrag erhalten. 

Der Pflege-Pauschbetrag beträgt
z bei Pflegegrad 2: 600 Euro
z bei Pflegegrad 3: 1.100 Euro
z bei Pflegegrad 4 oder 5 
 und/oder Merkzeichen „H“ 1.800 Euro

Für die Berücksichtigung des Pflege-Pausch-
betrags ist der höchste Pflegegrad maßge-
bend, der im Kalenderjahr festgestellt war.

Die Pflege wird auch dann noch persönlich 
vorgenommen, wenn sich der Steuerpflich-
tige zur Unterstützung zeitweise der Mit-
hilfe einer anderen Person (z. B. ambulante 
Pflegekraft) bedient. Weitere Vorausset-
zung ist, dass er für die Pflege keine Ein-
nahmen erhält.

Einnahmen sind z. B. Pflegegelder aus der 
gesetzlichen oder privaten Pflegeversiche-
rung, die die hilflose Person an den Steu-

erpflichtigen weitergibt, um seine Pflege-
dienstleistungen zu vergüten oder seine 
entstandenen Aufwendungen zu ersetzen. 
Das Pflegegeld zählt nicht zu den Einnah-
men der Pflegeperson, wenn es

z Eltern für ihr Kind mit Behinderungen 
erhalten,

z der Steuerpflichtige lediglich treuhände-
risch für den Pflegebedürftigen verwaltet 
und damit ausschließlich Aufwendungen 
des Pflegebedürftigen bestreitet; die Pfle-
geperson muss die konkrete Verwendung 
des Pflegegeldes nachweisen können.

Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflege-
versicherung der Pflegeperson, die die Pfle-
gekasse übernimmt, führen ebenfalls allein 
nicht zu Einnahmen, die eine Gewährung 
des Pflege-Pauschbetrags ausschließen.

Voraussetzung für die Gewährung des Pfle-
ge-Pauschbetrags ist die Angabe der Iden-
tifikationsnummer der gepflegten Person in 
der Steuererklärung (➔  „Anlage Außerge-
wöhnliche Belastungen“).

Der Pflege-Pauschbetrag ist ein Jahresbe-
trag, der nicht um die zumutbare Belas-
tung gekürzt wird. Er ist nach der Zahl der 
Pflegepersonen aufzuteilen, wenn ein Pfle-
gebedürftiger während des Kalenderjahres 
gleichzeitig oder nacheinander von mehre-
ren Personen gepflegt wird. Pflegt ein Steu-
erpflichtiger mehrere hilflose Personen, so 
steht ihm der Pauschbetrag mehrfach zu.
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Neben dem Pflege-Pauschbetrag kön-
nen weitere Aufwendungen, z. B. für eine 
Heilkur oder Operation, die behinderungs-
bedingte Fahrtkostenpauschale (➔ Seite 
28) sowie der Behinderten-Pauschbetrag 
(➔ Seite 29) abgezogen werden. Der Pfle-
ge-Pauschbetrag kann neben dem auf die 
Eltern oder Großeltern eines Kindes mit 
Behinderung übertragenen Behinderten-
Pauschbetrag gewährt werden. Für Pfle-
ge- und Betreuungsaufwendungen sowie 
Aufwendungen für eine Hilfe im Haushalt 
ist außerdem die Steuerermäßigung nach 
§ 35a EStG (➔ Info-Broschüre „Was, Wie, 
Wo? – Rund um die Einkommensteuerer-
klärung“) möglich.

2.2.4 Hinterbliebenen-Pauschbetrag

Personen, denen laufende Hinterbliebenen-
bezüge (z. B. nach dem Bundesversorgungs-
gesetz oder aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung) bewilligt worden sind, erhalten 
auf Antrag einen Pauschbetrag von 370 
Euro (Jahresbetrag). Für die Übertragung 
des einem Kind zustehenden Pauschbetrags 
auf die Eltern oder Großeltern gelten die 
gleichen Grundsätze wie bei der Übertra-
gung des Behinderten-Pauschbetrags (➔ 
Seite 30).

Der Pauschbetrag wird auch gewährt, wenn 
das Recht auf die Bezüge ruht oder der An-
spruch auf die Bezüge durch Zahlung eines 
Kapitals abgefunden worden ist. 

 

2.2.5  Weitere außergewöhnliche 
 Belastungen

Darüber hinaus kommen z. B. folgende Auf-
wendungen als außergewöhnliche Belas-
tungen unter Berücksichtigung der zumut-
baren Belastung (➔ ) in Betracht:Nr. 2.3

z Bestattungskosten eines nahen Ange-
hörigen, soweit sie nicht aus dem Nach-
lass bestritten werden können und nicht 
durch Ersatzleistungen gedeckt sind; 
nicht abziehbar sind Aufwendungen für 
die Bewirtung von Trauergästen und für 
Trauerkleidung

z Aufwendungen zur Wiederbeschaffung 
oder Schadensbeseitigung für existenti-
ell notwendige Gegenstände wie Woh-
nung, Hausrat und Kleidung, die durch 
ein unabwendbares Ereignis (Unwetter, 
Brand, Hochwasser) zerstört oder be-
schädigt wurden. Es müssen tatsächlich 
finanzielle Aufwendungen entstanden 
sein; ein bloßer Schadenseintritt reicht 
nicht aus. Außerdem werden die Auf-
wendungen nur insoweit berücksich-
tigt, als sie den Wert des Gegenstandes 
vor dem schädigenden Ereignis nicht 
übersteigen (verlorener Aufwand). Ein 
Abzug scheidet aus, sofern zumutba-
re Schutzmaßnahmen unterlassen oder 
eine allgemein zugängliche und übliche 
Versicherungsmöglichkeit nicht wahrge-
nommen wurden.
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2.3 Zumutbare Belastung

Bei den außergewöhnlichen Belastungen 
allgemeiner Art werden die tatsächlichen 
Aufwendungen nur berücksichtigt, soweit 
sie die zumutbare Belastung übersteigen. 
Diese ist nach dem Familienstand, der Kin-
derzahl und dem Gesamtbetrag der Ein-
künfte in drei Stufen gestaffelt. Als Kinder 
des Steuerbürgers zählen diejenigen, für 
die er Anspruch auf Kindergeld oder auf die 
Freibeträge für Kinder hat. Nur der Teil des 

Gesamtbetrags der Einkünfte, der die jewei-
lige Betragsstufe übersteigt, wird mit dem 
jeweils höheren Prozentsatz belastet. Die 
zumutbare Belastung stellt einen Selbst-
behalt dar, weil es dem Steuerpflichtigen  
zugemutet werden kann, entsprechend  
seiner steuerlichen Leistungsfähigkeit einen  
gewissen Teil der Belastung selbst zu tragen.  
Die zumutbare Belastung wird von Amts 
wegen angesetzt.

Zumutbare Belastung in Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte

bei einem Gesamtbetrag 
der Einkünfte

bis 15.340 Euro
über 15.340 Euro 
bis 51.130 Euro

über 51.130 Euro

Personen, die einzeln 
zur Einkommensteuer 
veranlagt werden,
ohne Kinder

5 6 7

Verheiratete und 
andere Personen mit 
Splitting-Verfahren,
ohne Kinder

4 5 6

Steuerpflichtige mit 
1 Kind oder 2 Kindern

2 3 4

Steuerpflichtige mit 3 
oder mehr Kindern

1 1 2
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Beispiel: 

Frau Meier ist alleinstehend und hat Anspruch auf Kindergeld für zwei Kinder. Ihr  sind 
im Jahr 2021 zwangsläufig Krankheitskosten in Höhe von 2.000 Euro entstanden. Ihr 
Gesamtbetrag der Einkünfte beträgt 30.000 Euro.

Stufe 1: bis 15.340 Euro x 2 % = 306 Euro

Stufe 2: (15.341 Euro bis 30.000 Euro =)
 14.660 Euro x 3 % = 439 Euro

zumutbare Belastung 
(= Zumutbarkeit; 306 Euro + 439 Euro) 745 Euro

abziehbar als außergewöhnliche Belastung
(2.000 Euro – 745 Euro =) 1.255 Euro

2.4 Außergewöhnliche Belastungen in besonderen Fällen

2.4.1 Unterhaltsaufwendungen

Aufwendungen für den Unterhalt und eine 
etwaige Berufsausbildung einer dem Steu-
erpflichtigen oder seinem Ehegatten oder 
Lebenspartner gegenüber gesetzlich unter-
haltsberechtigten Person (z. B. Eltern, Groß-
eltern, Kinder, Enkel, geschiedener Ehegatte, 
Mutter eines nichtehelichen Kindes gegen-
über dem Kindesvater nach § 1615l BGB) 
können als außergewöhnliche Belastung 
geltend gemacht werden. Den gesetzlich 
Unterhaltsberechtigten gleichgestellt sind 
Personen, denen zum Unterhalt bestimm-
te inländische öffentliche Leistungen (z. B. 
Arbeitslosengeld II) mit Rücksicht auf die 
Unterhaltsleistungen des Steuerpflichtigen 
ganz oder teilweise nicht gewährt werden 
(z. B. Partner einer eheähnlichen Lebens-

gemeinschaft). Bei Zahlungen an den ge-
schiedenen oder dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten kommt entweder ein Abzug als 
Sonderausgaben (➔ ) oder als außerNr. 1.4 -
gewöhnliche Belastung in Betracht.

Weiter müssen folgende Voraussetzungen 
vorliegen:

z Es müssen Aufwendungen für den typi-
schen Unterhalt (z. B. Unterkunft, Klei-
dung, Ernährung sowie Aufwendungen 
für die Berufsausbildung) geleistet wer-
den.

z Für die unterstützte Person darf niemand 
Anspruch auf Kindergeld oder einen Frei-
betrag für Kinder haben (➔ Info-Bro-
schüre „Kinder im Steuerrecht“).
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z Die unterstützte Person darf kein oder 
nur ein geringes eigenes Vermögen be-
sitzen. Als geringfügig kann in der Regel 
ein Vermögen bis zu einem Verkehrswert 
von 15.500 Euro angesehen werden.  
Vermögensgegenstände des Unterhalts-
empfängers, die zu seinem Hausrat  
gehören, und ein angemessenes eigen-
genutztes Hausgrundstück bleiben dabei 
außer Betracht.

Der Abzugsbetrag beträgt höchstens 9.744 
Euro im Kalenderjahr 2021. Dieser Betrag 
erhöht sich um die Beiträge zu einer Basis- 
krankenversicherung oder gesetzlichen 
Pflegeversicherung (➔ ) für die Nr. 1.2.2
unterhaltsberechtigte Person, es sei denn, 
der Unterhaltsleistende kann diese Beiträge 
als Sonderausgaben abziehen. Der Höchst-
betrag vermindert sich, soweit die eigenen 
Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen 
Person den Betrag von jährlich 624 Euro 
übersteigen sowie um als Ausbildungshilfe 
bezogene Zuschüsse. 

Die vorgenannten Beträge werden für jeden 
vollen Monat, in dem die Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind, um je 1/12 gekürzt.

Unterhält der Steuerpflichtige mehrere 
Personen, die einen gemeinsamen Haushalt 
führen, so ist der Abzugsbetrag grundsätz-
lich für jede unterhaltene Person getrennt 
zu ermitteln. Der Gesamtbetrag der Un-
terhaltsleistungen ist nach Köpfen aufzu-
teilen und zwar auch, soweit unterhaltene 
Personen nicht unterhaltsberechtigt sind 
oder Kinder unterhalten wurden, für die 

Anspruch auf Kindergeld oder Freibeträge 
für Kinder besteht.

Tragen mehrere Steuerpflichtige die Auf-
wendungen für den Unterhalt bzw. die 
Berufsausbildung eines Unterhaltsempfän-
gers, so wird der Abzugsbetrag diesen Steu-
erpflichtigen anteilig – entsprechend dem 
Anteil am insgesamt gezahlten Unterhalt 
– gewährt.

Lebt die unterstützte Person im Ausland, so 
können die Aufwendungen nur insoweit ab-
gezogen werden, als sie nach den Verhält-
nissen des ausländischen Wohnsitzstaates 
notwendig und angemessen sind. Die o. g. 
Beträge werden daher ggf. nur zu 3/4, 1/2 
oder 1/4 angesetzt.

2.4.2 Freibetrag zur Abgeltung des 
 Sonderbedarfs bei Berufsausbildung 
 eines volljährigen Kindes

Der Freibetrag zur Abgeltung des Sonder-
bedarfs bei Berufsausbildung wird für aus-
wärtig untergebrachte, volljährige Kinder 
in Berufsausbildung gewährt, für die der 
Steuerpflichtige Anspruch auf Kindergeld 
oder auf einen Freibetrag für Kinder hat. 
Ausführliche Informationen zur Höhe und  
Gewährung finden Sie in der ➔ Info- 
Broschüre „Kinder im Steuerrecht“.
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3. Berücksichtigung beim Lohnsteuerabzug

Als Freibetrag können beim Lohnsteuer-
abzug alle unter Abschnitt 2 genannten 
außergewöhnlichen Belastungen und die 
unter ➔ Nr. 1.4 bis 1.9 genannten Sonder-
ausgaben, soweit sie den Sonderausgaben-
Pauschbetrag von 36 Euro bzw. 72 Euro 
übersteigen, berücksichtigt werden.

Voraussetzung ist, dass die Sonderausgaben 
und außergewöhnlichen Belastungen ggf. zu-
sammen mit Werbungskosten (über dem Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag i. H. v. 1.000 Euro) 
die Antragsgrenze von 600 Euro überschrei-
ten. Diese Antragsgrenze gilt nicht für die 
Eintragung der Pauschbeträge für Menschen 
mit Behinderungen und für Hinterbliebene. 
Vorsorgeaufwendungen werden bei der Be-
rechnung der Lohnsteuer durch eine Vor-
sorgepauschale (➔ ) berücksichNr. 1.10 -
tigt. Deshalb ist insoweit kein Freibetrag 
möglich.

Wird ein Freibetrag eingetragen, besteht die 
Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuer-
erklärung, wenn der im Kalenderjahr 2021 
insgesamt erzielte Arbeitslohn die Grenze 
von 12.250 Euro bzw. bei Zusammenveran-
lagung 23.350 Euro übersteigt. Die Beträge 
erhöhen sich ab dem Kalenderjahr 2022 auf 
12.550 Euro/23.900 Euro.

Der Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung  
ist beim zuständigen Finanzamt oder im 
Internet unter www.steuern.sachsen.de  
➔ Vordrucke ➔ Bürger ➔ Formular- 
Management-System der Bundesfinanz-

verwaltung ➔ Lohnsteuer (Arbeitnehmer)
bzw. unter www.formulare-bfinv.de ➔ 
Formularcenter ➔ Steuerformulare ➔ 
Lohnsteuer (Arbeitnehmer) erhältlich. Seit 
1. Oktober 2021 gibt es auch eine elek-
tronische Alternative zum Papierformular:  
Anträge können ebenso im Online-Finanz-
amt „Mein ELSTER“ (www.elster.de) oder 
mit Angeboten anderer Softwarehersteller 
eingereicht werden. 

Die Antragsfrist richtet sich nach dem Jahr, 
für das der Freibetrag gelten soll. Sie be-
ginnt bereits am 1. Oktober des Vorjah-
res. Damit sich der Freibetrag bereits beim 
Lohnsteuerabzug für Januar auswirken 
kann, muss der Antrag bis spätestens Ende 
Januar gestellt sein; der Freibetrag wird 
dann mit Wirkung ab 1. Januar als elektro- 
nisches Lohnsteuerabzugsmerkmal (ELStAM)  
berücksichtigt. Ein späterer Antrag hat 
zur Folge, dass das Finanzamt das Freibe-
tragsvolumen auf die der Antragstellung 
folgenden Kalendermonate verteilen muss; 
der Freibetrag wird dann mit Wirkung vom 
Beginn des Monats berücksichtigt, der auf 
die Antragstellung folgt. Der Antrag auf 
Lohnsteuer-Ermäßigung muss spätestens 
bis zum 30. November für das laufende 
Kalenderjahr gestellt werden.

http://www.steuern.sachsen.de
http://www.formulare-bfinv.de
http://www.elster.de
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Die Informationsbroschüren des Sächsi-
schen Staatsministeriums der Finanzen 
„Steuertipps für Senioren“, „Kinder im Steu-
errecht“ und „Rund um die Einkommen-
steuererklärung – Was, Wie, Wo?“ können 
Sie kostenlos beim Zentralen Broschüren-
versand der Sächsischen Staatsregierung 
bestellen (Adresse: siehe Impressum).

Die Publikationen stehen auch im Internet 
unter www.publikationen.sachsen.de zum 
Download zur Verfügung.

Hinweis auf weitere Broschüren

Abkürzungsverzeichnis

BAföG Bundesausbildungs-
 förderungsgesetz
bzw. beziehungsweise
d. h. das heißt
ELStAM elektronisches 
 Lohnsteuerabzugsmerkmal
EStG Einkommensteuergesetz
EU Europäische Union
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
ff. fortfolgende
GdB Grad der Behinderung
ggf. gegebenenfalls
i. H. v. in Höhe von

max. maximal
o. g. oben genannte
Pkw Personenkraftwagen
sog. sogenannte
SGB III Sozialgesetzbuch Drittes Buch
SGB IX Sozialgesetzbuch Neuntes Buch
SGB XI Sozialgesetzbuch Elftes Buch
SBG XII Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch
u. a. unter anderem
z. B. zum Beispiel 
ZfA Zentrale Zulagenstelle 
 für Altersvermögen

 
Notizen/Hinweise:

http://www.publikationen.sachsen.de
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